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A 0124/2017 (STK) 

Auftrag Edgar Kupper (CVP, Laupersdorf): Gemeindepräsidentenwahlen - keine stil-

le Wahl im ersten Wahlgang ohne vorherige Wahl in den Gemeinderat (05.07.2017)  

 

Das Gesetz über die  politischen Rechte (GpR) vom 22. September 1996 soll dahingehend ge-

ändert werden, dass in Zukunft nur im ersten Wahlgang als Gemeindepräsident/in in stiller 

Wahl gewählt werden kann, wenn dieser Kandidat/diese Kandidatin an den vorgängigen 

Gemeinderatswahlen gewählt wurde. 

 

Begründung 05.07.2017: schriftlich. 

 

Gemäss Verfassung des Kantons Solothurn ist das Gemeindepräsidium an der Urne zu wählen 

(Art. 27, Bst. E Ziff. 2 KV). Je nach Gemeindeordnung ist eine stille Wahl möglich. In diesem 

Sinne ist eine stille Wahl ohne vorherige Wahl als Gemeinderat fraglich. Die Gemeinderats-

wahlen finden nach dem Proporz statt und legen die Anzahl der gewählten Mitglieder pro 

Liste fest. Mit der stillen Wahl eines nicht vorher als Gemeinderat gewählten Kandidaten wird 

der Verfassungsartikel verletzt. Mit der heutigen gesetzlichen Regelung hat der Stimmbürger 

in gewissen Fällen keine Möglichkeit, sich an der Urne zu äussern. Dies ist zu korrigieren. 

 

Unterschriften: 1. Edgar Kupper, 2. Kurt Henzmann, 3. Michael Ochsenbein, Urs Ackermann, 

Peter Brotschi, Markus Dietschi, Martin Flury, Kuno Gasser, Nicole Hirt, Jonas Hufschmid, A-

nita Kaufmann, Markus Knellwolf, Susanne Koch Hauser, Sandra Kolly, Peter Kyburz, Daniel 

Mackuth, Josef Maushart, Tamara Mühlemann Vescovi, Georg Nussbaumer, Beatrice Schaff-

ner, Thomas Studer, Bruno Vögtli, Marie-Theres Widmer (23) 


